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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der IVU Traffic Technolo-
gies AG gemäß § 161 AktG zur Beachtung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der IVU Traffic Technologies AG ge-
mäß § 161 AktG zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex  

 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die IVU Traffic Technologies AG die Bestimmungen und Emp-

fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß der aktuellen Fassung vom 20. März 

2020 mit folgenden Ausnahmen beachtet hat und weiter beachten wird: 

 

B.5  Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 

Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wird der Aufsichtsrat nicht festlegen. Die Gesellschaft 

sieht keine Veranlassung, eine Altersgrenze für den Vorstand vorzusehen, da dem Unternehmen 

die Expertise erfahrener Vorstandsmitglieder zur Verfügung stehen soll und ein allein altersbe-

dingter Ausschluss des Vorstands nicht sachgerecht erscheint. 

C.2 Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder 

Die Gesellschaft verzichtet auf die Festlegung einer Altersgrenze für den Aufsichtsrat, da dem 

Unternehmen die Expertise erfahrener Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung stehen soll und ein 

allein altersbedingter Ausschluss nicht sachgerecht erscheint. 

F.2 Unterjährige Finanzinformationen 

Der Kodex empfiehlt, dass die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Ta-

gen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein sollen. Um eine ordnungsge-

mäße Finanzberichterstattung und insbesondere eine ausreichende Prüfungszeit für den Auf-

sichtsrat sicherzustellen, weicht die Gesellschaft geringfügig von der Empfehlung des Kodex ab. 

 

Berlin, den 15. Februar 2022 

Für den Vorstand 

Martin Müller-Elschner (Vorsitzender des Vorstands) 

 

Für den Aufsichtsrat 

Prof. Dr. Herbert Sonntag (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 


